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MAßNAHME
[Kurze, eindeutige Beschreibung der Maßnahme]
	
	Zukunftswerkstatt  „Für unsere Kids“ – Ein Forum für Bewegung und Gesundheit

In kaum einer anderen Lebensphase verändert sich so viel wie in der Kindheit und der Jugend. 

Wichtige Weichen werden gestellt: Einstellungen und Gewohnheiten werden geprägt, die das gesamte spätere Leben beeinflussen - vor allem die Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Wissenschaftliche Studien belegen: Die klassischen Kinderkrankheiten sind für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufgrund des medizinischen Fortschritts in den letzten Jahren nicht mehr so bedrohlich. Dagegen scheinen unsere modernen Lebensgewohnheiten schon bei den Jüngsten ähnliche Krankheitserscheinungen wie bei den Erwachsenen hervorzurufen. Die steigende Anzahl übergewichtiger Kinder u. Jugendlicher ist dabei ein deutliches Alarmsignal. Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis ist eine deutlich Zunahme zu beobachten. Um dieser Entwicklung im Vorfeld schon entgegenzuwirken nutzt der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis eigenes und vorhandenes Know How von verschiedenen Institutionen und Organisationen  im Rheinisch-Bergischen Kreis die in den Lebenswelten (Settings) von Kindern und Jugendlichen arbeiten. In der Zukunftswerkstatt  „Für unsere Kids“ haben sich unter Federführung des Kreissportbundes die AOK Rheinland/Hamburg, der Rheinische Turnerbund e.V., die Turnerschaft Bergisch Gladbach 1879, die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rhein-Berg, das Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach und die 
Kreisverwaltung Rheinisch-Bergischer Kreis zum Ziel gesetzt:

1. Die vorhandenen Angebote zur Bewegungsförderung und zum gesunden Ernährungsverhalten von Kindern aufeinander abzustimmen und auf der Basis einer Bedarfsanalyse für die Zielgruppe eventuell nicht vorhandene Angebote zu ergänzen.

2. Die unterschiedlichen sektoralen Lebenswelten von Kindern – z. B. Kindergarten, Schule, Wohnumfeld und Sportverein - miteinander zu vernetzen und die dort vorhandenen Potenziale und Ressourcen für eine gesunde Lebensweise im Alltag auszubauen.

3. Die Öffentlichkeitsarbeit zu Verbesserung der Transparenz für Familien, Bildung und Sozialeinrichtungen zu verbessern.

Basis der Arbeit der Zukunftswerkstatt sind vorhandene Programme beziehungsweise Kooperationsprojekte, die in den Organisationsstrukturen der genannten Partner als Regelarbeit zum Teil bereits verankert sind. Für die neue Qualität, die in der Zukunftswerkstatt entwickelt und umgesetzt werden soll, entfallen damit viele Schnittstellen und Koordinationsschwierigkeiten. Die Konzentration auf die Zielgruppe von Kindern richtet Planungen und Strategien zudem auf eine Perspektive der Langfristigkeit aus.




Beginn der Maßnahme:

01. August. 2008
Vorauss. Ende der Maßnahme:
28. Februar 2009
	a) Angabe über die Art und Weise der Verwaltung der Mittel beim Antragsteller, insbesondere hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und der vorhanden Kassen- und Buchführung.

b) Angabe darüber, ob der Antragsteller seine Gesamtausgaben überwiegend (mehr als 50 %) aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert.

	zu a) Die Verwaltung der Mittel wird über die Geschäftsführung des Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis e.V. abgewickelt. Die Kassen und Buchführung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfungsbüro Lohmar-Faillard-Hürter aus Köln.

zu b) mehr als 50% der Gesamtausgaben werden aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanziert

	


	Konzeptionelle Darstellung der Maßnahme (ggf. auf gesondertem Blatt)

	Ausgangslage

Der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis ist Mitglied in der kommunalen Gesundheitskonferenz. Der Arbeitsschwerpunkt dieses Gremiums liegt im klinisch-therapeutischen Bereich. Ein Handlungsbedarf zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen wird derzeit nicht gesehen. Diese Einschätzung wird von der Kommunalpolitik, Sozialversicherungsträgern, Bildungseinrichtungen und dem organisierten Sport nicht geteilt. Sie gehen davon aus, dass die Begründung eines Handlungsbedarfs auf der Basis ausschließlich aktueller medizinischer Daten zu kurz greift. Im Sinne einer Politik der Gesundheitsförderung sind Strategien und Maßnahmen zu konzipieren, die frühzeitig genug einsetzen, um der Entstehung oder Qualifizierung von Risiken vorzubeugen, und unter der Perspektive von langfristiger Wirksamkeit stehen. 

Die Bedeutung von Bewegungsförderungen inklusive der Stressregulation für die Entwicklung von Kindern ist wissenschaftlich vielfach belegt und kann als gesichert gelten. Mit gewisser Berechtigung kann Bewegung nicht nur als eine Gesundheits- sondern auch als eine Bildungsressource bezeichnet werden. Dispositionen für einen lebenslangen bewegungsaktiven Lebensstil werden bekanntlich in der Kindheit gelegt oder unterbunden. Die Folgen von Inaktivität in Verbindung mit einem ungesunden Ernährungsverhalten sind heutzutage bereits im frühen Kindesalter zu erkennen - Experten weisen auf den deutlichen Anstieg von Kindern mit Übergewicht beziehungsweise Adipositas hin. Dabei ist es im Interesse der Nachhaltigkeit und des Transfers von Verhaltensänderungen in den Alltag notwendig, nicht nur Impulse zur Verhinderung des individuellen Lebensstils zu setzen, sondern auch die Lebenswelten so zu gestalten, dass sie Anreize zur Bewegung bieten. Und dies aus Perspektive von Kindern.

Die Kooperationspartner in der Zukunftswerkstatt „Für unsere Kids“ sehen im Rheinisch-Bergischen Kreis Handlungsbedarf. Vereinzelte Initiativen zu einer Vernetzung von bislang isoliert nebeneinander stehenden Maßnahmen der unterschiedlichen Organisationen sind bislang daran gescheitert, dass eine koordinierende und organisierende Instanz nicht vorhanden ist. Dies soll die Zukunftswerkstatt „Für unsere Kids“ leisten. 
Ziele der Zukunftswerkstatt „Für unsere Kids“

Der Zukunftswerkstatt „Für unsere Kids“ sind zwei informelle Treffen vorausgegangen, auf denen alle Kooperationspartner sich über ihre grundsätzliche Bereitschaft und ihr Interesse verständigt haben. Sie haben sich auf folgende Zielsetzungen vereinbart:

1. Die vorhandenen Angebote zur Bewegungsförderung und zum gesunden Ernährungsverhalten von Kindern aufeinander abzustimmen und auf der Basis einer Bedarfsanalyse für die Zielgruppe eventuell nicht vorhandene Angebote zu ergänzen
2. Die unterschiedlichen sektoralen Lebenswelten von Kindern – z. B. Kindergarten, Schule, Wohnumfeld und Sportverein - miteinander zu vernetzen und die dort vorhandenen Potenziale und Ressourcen für eine gesunde Lebensweise im Alltag auszubauen
3. Die Öffentlichkeitsarbeit zu Verbesserung der Transparenz für Familien, Bildung und Sozialeinrichtungen zu verbessern

Infrastruktur und Voraussetzungen

Alle beteiligten Kooperationspartner bringen in das Bündnis eine differenzierte und arbeitsfähige Organisationsstruktur ein und nennen für die Abwicklung der anfallenden Aufgaben eine zuständige Arbeitskraft (vgl. tabellarische Übersicht zu 2.). Die Kooperationspartner aus dem Sport, dem Sozialbereich und den gesetzlichen Krankenversicherungen bieten Programme bzw. Projekte zur Bewegungsförderung, zum Ernährungsverhalten und zur Stressregulation für Kinder an. Diese Programme führen sie im Sinne des Settingansatzes auch in Schulen und Kindergärten durch. Die Programme, die für die Arbeit der Zukunftswerkstatt Ausgangspunkte sein sollen, sind im einzelnen: 

Kooperationspartner

Programm/Arbeitsbereich

AOK Rheinland/Hamburg

Netzwerk „Starke Kids“

Rheinischer Turnerbund e.V. 

SPORT PRO GESUNDHEIT-Qualifizierungen

Turnerschaft Bergisch Gladbach 1879

SPORT PRO GESUNDHEIT-Angebote für Kinder u.a., Bewegungskindergarten

Kreissportbund Rheinischer Bergischer Kreis e.V.

Koordinierungsstellen:

 - Bewegungskindergarten mit dem 

-Pluspunkt Ernährung

- Offene Ganztagsschule

- Sport und Gesundheit

Arbeiterwohlfahrt 

Kreisverband Rhein-Berg 
Träger von 20 Offenen 

Ganztagsgrundschulen

Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach

Gesundheitszentrum

Kreisverwaltung (Schulamt)

Ganztagsgrundschule, Opus-Schulen

Der Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis soll die koordinierende Instanz der Zukunftswerkstatt werden. Bislang ist die Zusammenarbeit der Kooperationspartner sektoral begrenzt und auf Einzelprogramme beschränkt. Der Rahmen wird gesteckt zum einen von seinem Auftrag als Sportorganisation auf kommunaler Ebene und zum anderen von den gesetzlichen Vorgaben und Handlungsspielräumen der Kooperationspartner (z.B. der gesetzlichen Krankenkassen durch § 20 SGB V). Die Zusammenarbeit bezieht sich dann auf konkret vereinbarte Maßnahmen vor allem der Bewegungsförderungen eventuell auch in Verbindung mit Ernährung. Alle an der Zukunftswerkstatt beteiligten Kooperationspartner des Sports (Kreissportbund Rheinisch-Bergischer Kreis, Rheinischer Turnerbund und die Turnerschaft Bergisch Gladbach 1879 e.V.) sind auch im Setting Schule und Kindergarten aktiv bzw. verfügen über die Kompetenzen zur Umsetzung des Settingansatzes in der Gesundheitsförderung. Diese Form der Zusammenarbeit hat sich im Hinblick auf einzelne Initiativen und Maßnahmen zur Bewegungsförderungen für Kinder mit Erfolg etabliert, sie ist zur Regelarbeit geworden auf der Basis standardisierter Umsetzungsstrategien (z. B. das Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT). Sie erfüllt aber nicht die Anforderung an ein Netzwerk unter der Perspektive von langfristiger Wirksamkeit auf der Basis eines zielorientierten Konzepts. In der Aufbauphase der Zukunftswerkstatt „Für unsere Kids“ muss zwangsläufig hier der Schwerpunkt gesetzt werden. 
Zielgruppe und deren Relevanz

In kaum einer anderen Lebensphase verändert sich so viel wie in der Kindheit und der Jugend. 
Wichtige Weichen werden gestellt: Einstellungen und Gewohnheiten werden geprägt, die das gesamte spätere Leben beeinflussen - vor allem die Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Wissenschaftliche Studien belegen: Die klassischen Kinderkrankheiten sind für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufgrund des medizinischen Fortschritts in den letzten Jahren nicht mehr so bedrohlich. Dagegen scheinen unsere modernen Lebensgewohnheiten schon bei den Jüngsten ähnliche Krankheitserscheinungen wie bei den Erwachsenen hervorzurufen. Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress, Nikotin- und Alkoholmissbrauch  sowie übermäßiger Medienkonsum können zu körperlichen Defiziten führen. Außerdem können unsere komplexen Lebensbedingungen bei einigen Kindern und Jugendlichen psychische Belastungen, Konzentrationsstörungen, Allergien, Sucht- und Aggressionsverhalten bewirken. Gesellschaftliche Aufgabe muss es sein, diesen Entwicklungen zu begegnen und Kindern und Jugendlichen eine gesunde Zukunft zu ermöglichen.
Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es 279.092 Einwohner. Davon sind 53.842 unter 18 Jahren. In die relevanten Zielgruppe der 0-12 Jährigen fallen ca. 40.000 Kinder und Jugendliche im Rheinische Bergischen Kreis. Die Basisgesundheitsberichterstattung im Rheinisch Bergischen Kreis zeigt eine Steigerung der prozentualen Zahlen bei Einschulungsuntersuchungen für die Jahre 2004 bis 2006 bei Adipositas. Bei den Jungen stieg die Anzahl von 2,1 auf 4,1%. Bei den Mädchen entwickelten sich die Zahlen von 2,8% über 3,9% auf 3,2%. Prognosen für die nächsten Jahre lassen eine weitere Steigerung erwarten.
Maßnahmen und Qualitätssicherung

In der Aufbauphase für die Zukunftswerkstatt sollen die Voraussetzung für die Umsetzungsphase geschaffen werden. Ausgehend von den Erfahrungen und Beiträgen der beteiligten Kooperationspartner liegen die Arbeitsschwerpunkte in folgenden Bereichen: 

1. Koordination der bereits vorhandenen Programme der Kooperationspartner (siehe Übersicht) und Entwicklungen einer übergreifenden kommunalen Gesamtstrategie.

2. Auf der Basis von der Entwicklung des Umsetzungskonzeptes mit Teilzielen, Strategien und Maßnahmen sowie Aufgabenverteilung unter den beteiligten Kooperationspartnern. 

3. Festlegung von Qualitätskriterien und -indikatoren und Evaluationsinstrumenten unter besonderer Berücksichtigung erprobter und bereits vorhandener Verfahren der beteiligten Organisationen als Bestandteil des Umsetzungskonzeptes.

4. Vorbereitung  und Organisation der Umsetzungsphase.

5. Entwicklung einer gemeinsamen Auftritts in der Öffentlichkeit und einer Informationsstrategie unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe und der Träger ihrer Lebenswelten.
Perspektive zur Umsetzung

Die Zielsetzungen der Zukunftswerkstatt „Für unsere Kids“ greifen die auf breiter Basis geführten gesundheits- und sozialpolitischen Strategien auf. Alle beteiligten Kooperationspartner sehen vor dem Hintergrund ihres jeweils spezifischen gesellschaftlichen Auftrages in der Bewegungsförderung und im Ernährungsverhalten der Zielgruppe der Kinder sowie der Vernetzung der vorhandenen Infrastrukturen und Programme einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der gesundheits- ökonomischen Belastungen des Gemeinwesens. Die Mitarbeit der Kommune, von Bildungsträgern, Wohlfahrtsorganisationen, Gesundheitseinrichtungen, Sozialversicherung und Sport gewährleistet eine sektor- und disziplinübergreifende Planung und Organisation der Umsetzung. Dies ist im Interesse aller beteiligten Organisationen und Einrichtungen.

Basis der Arbeit der Zukunftswerkstatt sind bereits vorhandene Programme beziehungsweise Kooperationsprojekte, die in den Organisationsstrukturen der Partner als Regelarbeit zum Teil bereits verankert sind. Für die neue Qualität, die in der Zukunftswerkstatt entwickelt und umgesetzt werden soll, entfallen damit viele Schnittstellen und Koordinationsschwierigkeiten. Die Konzentration auf die Zielgruppe von Kindern richtet Planungen und Strategien zudem auf eine Perspektive der Langfristigkeit aus.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Planungen der Zukunftswerkstatt in einer nachfolgenden Umsetzungsphase realisiert werden.  



	Beschreibung der bisherigen einschlägigen Tätigkeiten des Trägers, der verantwortlichen Mitarbeiter, der Arbeitsschwerpunkte und der Zielgruppen (ggf. auf gesondertem Blatt)

	Die geplante Projektleitung Frau Edda Baucke (Diplomsportlehrerin, Sporttherapeutin) ist seit November 2005 Leiterin der Koordinierungsstelle „Sport und Gesundheit“ im Kreissportbund, die vom LandesSportBund NRW e.V. gefördert und betreut wird. Zu Grunde liegend für die inhaltliche Arbeit ist das Handlungsprogramm 2015 des Innenministeriums NRW und des LandesSportBundes, welches dem hohen Qualitäts- und Evaluationsstandard „SPORT PRO GESUNDHEIT“ nach DOSB und Bundesärztekammer 2000 entspricht. Dieses Konzept verankert das Qualitätsmanagement des Bereiches der gesundheitsorientierten Bewegungsangebote, der Prävention und Rehabilitation. Die Förderung der Koordinierungsstelle läuft zum 31.10.2008 aus.
Positive Erfahrung in der Umsetzung dieses Qualitätsmanagements machte Frau Baucke in der Umsetzung des Projekts „Sport und Gesundheit“, dessen Aufgabe in der Planung und Durchführung von unter anderem zertifizierten, gesundheitsorientierten, evaluierten Programmen besteht.

In der Projektarbeit  werden drei Schwerpunkte gesetzt: 

Angebotsentwicklung Prävention in den Sportvereinen und anderen relevanten Institutionen, Mitarbeiterentwicklung (in den Profilen Haltung und Bewegung, Herz-Kreislauf-Training, Stressbewältigung und Entspannung, Gesundheitstraining für Kinder) der im organisierten Sport Beschäftigten,  Netzwerke und Kooperationen schaffen. Dabei wurde unter anderem die Idee der Zukunftswerkstatt entwickelt. 




	Bisherige und/oder geplante Zusammenarbeit mit Institutionen im Tätigkeitsbereich (ggf. auf gesondertem Blatt)


	


	ERGÄNZENDE ANGABEN



	

	

	In der letzten drei Jahren für den gleichen Zweck gewährten Zuwendungen:

	(Angabe des/der Zuwendungsgeber/s und des/der jeweiligen Zuwendungsbetrages/-beträge)

	 nein
s. Anlage
(entsprechend Leitfaden, Gliederungspunkt 8.8 „Weitere Förderungen“)


	

	Darüber hinaus wurden folgende Anträge auf Zuwendungen für den gleichen Zweck abgelehnt:

	(Stelle/n bei der/denen die Zuwendung/en beantragt wurde/n, Datum des/der Antrages/Anträge, Höhe der beantragten Mittel)

	nein
s. Anlage

(entsprechend Leitfaden, Gliederungspunkt 8.8 „Weitere Förderungen“)


	Begründung der Ablehnung/en (ggf. auf gesondertem Blatt)

	

	

	[Nur auszufüllen bei Kongressen, Tagungen u.ä. Veranstaltungen]



	Nähere Angaben über die Veranstaltung (Zeitpunkt, Dauer, Teilnehmerzahl, nationaler oder internationaler Teilnehmerkreis usw.;)

Aufgegliedertes Tagungsprogramm beifügen.

	s. Anlage

(entsprechend Leitfaden, Gliederungspunkt 8.6 „Sonstige Sachausgaben“)


	Verantwortlicher Veranstalter (Organisationskomitee und dessen Vorsitzender, Wissenschaftlicher Ausschuss und dessen Vorsitzender usw.):

	s. Anlage

(entsprechend Leitfaden, Gliederungspunkt 8.6 „Sonstige Sachausgaben“)


	


	GESAMTAUSGABEN  [Ggf. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen auf gesondertem Blatt]



	

	1.
	Personalausgaben (Qualifikation, Vergütungsgruppe, Dauer der Beschäftigung)

	

	1.1
	- 
	8.820,00
	EUR

	

	1.2
	- 
	2.000,00
	EUR

	

	1.3
	- 
	
	EUR

	

	1.4
	- 
	
	EUR

	

	Summe der Personalausgaben
	10.820,00
	EUR

	

	

	2.
	Sachausgaben

	

	2.1
	- Verbrauchsmaterial und Geschäftsbedarf
	3.000,00
	EUR

	

	

	2.2
	- Geräte und Ausstattungsgegenstände
	
	EUR

	

	

	2.3
	- Aufwendungen für (Dienst-)Reisen
	1.000,00
	EUR

	

	

	2.4
	- Vergabe von Aufträgen
	
	EUR

	

	

	2.5
	- Sonstige Sachausgaben
	4.000,00
	EUR

	

	

	Summe der Sachausgaben
	8.000,00
	EUR

	

	

	

	3.
	Gesamtausgaben

	3.1
	Summe der Personalausgaben
	10.820,00
	EUR

	

	3.2
	Summe der Sachausgaben
	8.000,00
	EUR

	

	Gesamtsumme
	
	18.820,00
	EUR

	

	

	GESAMTFINANZIERUNG

	

	

	4.
	Finanzierung der Ausgaben

	

	4.1
	- Eigenmittel
	2.000,00
	EUR

	

	4.2
	- Spenden
	
	EUR

	

	4.3
	- Zuwendungen des Bundes (andere als in Nr. 4.8)
	
	EUR

	

	4.4
	- Zuwendungen von Bundesländern
	
	EUR

	

	4.5
	- Andere öffentliche Zuschüsse
	3.000,00
	EUR

	

	4.6
	- Sonstige Einnahmen
	
	EUR

	

	

	4.7
	- Beantragter Zuschuss
	13.820,00
	EUR

	

	

	Finanzierung der Ausgaben (Summe)
	18.820,00
	EUR

	

	

	

	Gesamtfinanzierung

	Gesamtsumme der Ausgaben (Nr. 3)
	18.820,00
	EUR

	

	Finanzierung der Ausgaben (Summe) (Nr. 4)
	18.820,00
	EUR

	

	

	

	

	

	Bemerkungen:

	

	


	

	FINANZIERUNGSPLAN

[Baulasten sind nach DIN 276/7 aufzugliedern] 

	

	
	
	
	
	
	

	
	Haushaltsjahr
	

	Ausgaben (Nrn. 1 bis 3)
	2008
	2009
	2010
[image: image1]
	Zusammen

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1. Personalausgaben
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 1.1
	8.820,00

Projektleitung, Diplomsportlehrerin, Vergütung nach TVÖD  analog BAT 4, Halbtagesbeschäftigung, 19,5 Std/Woche
	
	
	8.820,00

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 1.2
	2.000,00

Vergütung für Hilfskraft, 146 Std x 13,70€
	
	
	2.000,00

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 1.3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 1.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Sachausgaben
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 2.1
	3.000,00

Büromaterial, Porto, Telefon, online Verbindungen 
	
	
	3.000,00

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 2.2


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 2.3
	1.000,00

Dienstfahrten der Projektleitung und der Hilfskräfte
	
	
	1.000,00

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 2.4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Zu Nr. 2.5
	4.000,00

Ausgaben für Aktionen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen zur Zielerreichung des Projekts
	
	
	4.000,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3. Gesamtausgaben
	18.820,00
	
	
	18.820,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Haushaltsjahr
	
	
	
	

	Finanzierung  

der Ausgaben 
	2008
	2009
	2010
	Zusammen
	

	(Nr. 4)
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.1
	2.000,00

Eigenmittel des Kreisportbundes zur Realisierung der beantragten Maßnahme
	
	
	2.000,00
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.4


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.5
	3.000,00

Restförderung der Koordinierungsstelle „Sport und Gesundheit für August-Oktober 2008 durch den Landessportbund NRW
	
	
	3.000,00
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.7
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zu Nr. 4.8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. Finanzierung der Ausgaben (Summe)
	18.820,00
	
	
	18.820,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Bemerkungen zum Finanzierungsplan:

	

	


	
	Ich -Wir- versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und dass mir -uns- bekannt ist,


	

	
	dass Subventionsbetrug eine strafbare Handlung ist, die nach § 264 StGB geahndet wird und Tatsachen,
	

	
	-
	die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung von Bedeutung sind,


	

	
	-
	die Gegenstand von Bilanzen, Gewinn und Verlustrechnungen, Vermögensübersichten oder Gutachten, des Finanzierungsplanes, des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes, etwaige Übersichten und Überleitungs​rechnungen oder sonstiger dem Antrag beizufügende Unterlagen sind


	

	
	-
	von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a VwVfG) oder anderen Vorschriften die Rückzahlung der Zuwendung abhängig ist


	

	
	-
	die sich auf die Art und Weise der Verwendung eines aus der Zuwendung beschafften Gegenstandes beziehen (§ 3 Abs. 2 SuSvG)


	

	
	-
	die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen

sowie durch


	

	
	
	Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung (§4 SuSvG) verdeckt werden,


	

	
	subventionserheblich i. S. von § 264 StGB sind.
	

	
	Ich -Wir- erkläre (n), dass ich/wir
	

	
	mit dem Vorhaben noch nicht begonnen habe (n) und mit dem Vorhaben vor Erhalt eines rechtsverbindlichen Zuwendungsbescheides auch nicht beginnen werde (n). 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass als Vorhabensbeginn grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten und die Förderung bereits begonnener Vorhaben unzulässig ist.


	

	
	
	  hinsichtlich Lieferungen und Leistungen Dritter zum Vorsteuerabzug nach 
	

	
	      § 15 UStG berechtigt bin/sind. 

      Die sich hieraus ergebenden Vorteile sind im Finanzierungs- oder Wirtschaftsplan berücksichtigt.


	

	
	x
	  hinsichtlich Lieferungen und Leistungen weder allgemein noch für das Vorhaben zum
	

	
	      Steuerabzug nach § 15 UStG berechtigt bin/sind.


	

	
	x
	  eine eigene Prüfungseinrichtung unterhalte(n).
	

	
	
	

	
	Ich -Wir- versicher/e/n, dass außer den im Antrag eingestellten Einnahmen keine weiteren Finanzierungsbeiträge von dritter Seite erlangt werden konnten.

Mir -uns- ist bekannt ist, dass die Bundeszuwendung subsidiär ist und vorrangig alle anderen Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen sind.
	

	
	
	

	
	
	

	
	(Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)
	

	
	
	


Informationen für Antragsteller

GESAMTAUSGABEN

1.
Personalausgaben
1.0 Sollten Sie Ihre Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand finanzieren, dürfen die Personalausgaben aber nur bis zur Höhe des Anspruchs für vergleichbare Beschäftigte des Bundes gemäß § 20 TVöD angesetzt werden, soweit Sie nicht tariflich verpflichtet sind, noch den BAT anzuwenden.
Sollte für  das beantragte Personal der TV-Ü gelten (Mitarbeiter ist schon bekannt und bereits vor dem 01.11.2006 in Ihrer Einrichtung beschäftigt) ist eine personenbezogene Berechnung beizulegen. Soweit Antragsteller tariflich verpflichtet sind weiterhin den BAT anzuwenden, gelten die tabellarischen Obergrenzen West und Ost des BAT. Anderweitige tarifliche Ansprüche wie Jahressonderzahlung (Urlaubsgeld und Jahressonderzahlung zusammengefasst), tarifliche vereinbarte Einmalzahlungen sowie Differenzbeträge zu Ärztetarifverträgen sind gesondert zu erläutern. Bei zusätzlich beantragten Personalmitteln aufgrund des TV-Ärzte ist zu bestätigen, dass für die beschriebene Tätigkeit ärztliches Fachwissen erforderlich ist und dass der für das Vorhaben erforderliche Arzt einen tariflichen Anspruch auf eine Vergütung nach dem TV-Ärzte hat.
1.1  Vergütungen für Projektleiter, Sachbearbeiter, Buchhalter, Büroangestellte und Schreibkräfte.


Die angestellten Kräfte sind mit den für sie vorgesehenen Vergütungen



(Vergütungsgruppe nach oder in Anlehnung an TVÖD und Betrag, monatliches Festgehalt und Betrag)


jeweils getrennt anzuführen.


Dabei ist auch anzugeben, in welchen zeitlichen Umfang die Tätigkeit für das Pro​jekt erfolgen soll



(Vollbeschäftigung von........ bis........, Halbtagsbeschäftigung von........ bis........ oder stundenweise mit.........EUR/je Stunde für.........Stunden).

1.2
Vergütungen für Hilfskräfte.


Hierzu ist anzugeben, um welche Hilfskräfte es sich handelt 



(Studenten, Aushilfspersonal)


und welche Aufgaben die einzelnen Hilfskräfte wahrnehmen sollen; ebenso ist die Dauer ihrer Tätigkeit und die Berechnung der für sie vorgesehenen Vergütungen an​zugeben (vgl. 1.1)

1.3
Honorare.


Vermittlungshonorare (z.B. Maklergebühren bei Anmietungen) sind bei den jeweili​gen Sachko​sten auszuweisen.

1.4
Sonstige Personalausgaben.


Die hierzu eingesetzten Ausgaben sind im Einzelnen zu erläutern und zu begründen.

2.
Sachausgaben
2.1
Verbrauchsmaterial und Geschäftsbedarf


Als Büromaterial kommen auch Papier, Umschläge, Verpackungsmaterial usw. in Be​tracht. Die in den Kostenplan eingestellten einzelnen Kostengruppen sind zu erläu​tern.

2.2
Geräte und Ausstattungsgegenstände


Hierzu gehören alle Ausgaben (z.B. Beschaffung, Miete, Reparatur, etc.) für die zur Durchfüh​rung der Maß​nahme benötigten Geräte, technischen Einrichtungen und Ausstat​tungsgegenstände.


Die Ausgabenansätze sind im Einzelnen zu erläutern.


Dabei ist anzugeben, ob es sich jeweils um Ausgaben für die Beschaffung, die Miete oder um welche anderen Ausgaben es sich handelt.

2.3
Aufwendungen für (Dienst-) Reisen


Hierunter können nur projektgebundene Aufwendungen für Reisen (Dienstreisen) des Personals (vgl. 1.1 - 1.5) berücksichtigt werden; Aufwendungen für Reisen und Aufenthalt anderer Perso​nen im Rahmen der jeweiligen Maßnahmen sind bei 2.6 "Sonstige Sachausgaben" aus​zuweisen.


Aufwendungen für (Dienst-) Reisen (Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgeld) werden nur bis zur Höhe der Sätze für den öffentlichen Dienst (Bundesreisekostengesetz) berücksichtigt und sollten auf den im öffentlichen Dienst üblichen Formblättern abgerechnet werden.


Darüber hinausgehende Aufwendungen können nicht berücksichtigt werden.

2.4
Vergabe von Aufträgen


Ausgaben für Werkverträge, Dienstleistungsverträge u.a. Bitte beachten Sie ggf. anfallende Mehrwertsteuer.
2.5
Sonstige Sachausgaben


Hierunter sind die Sachausgaben aufzuführen, die nicht von den Ausgabenpositionen 2.1 - 2.4 erfasst werden.


Diese Ausgaben sind im Einzelnen aufzugliedern und umfassend zu erläutern.


Dabei werden nur nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur solche Ko​sten berücksichtigt, die zur Durchführung der Maßnahme notwendig sind.


Kosten für Rahmen-, Unterhaltungs- oder Kulturprogramme werden in der Regel nicht berück​sichtigt.

FINANZIERUNG

3.
Ausgaben

Die Summe der Ausgaben entspricht dem als Gesamtausgaben ausgewiesen Betrag.

4.
Finanzierung der Ausgaben
4.1
Eigenmittel


Als Eigenmittel sind nur die dem Veranstalter für die beantragte Maßnahme definitiv zur Verfü​gung stehenden eigenen Mittel anzugeben.

4.2
Spenden


Hier sind die Spenden privater Geldgeber für die beantragte Maßnahme einzusetzen.


Dabei ist jeweils anzugeben, ob die Spenden bereits eingegangen, zugesagt oder in Aussicht gestellt sind.

4.3
Zuwendungen des Bundes 


Hier sind alle von Bundesressorts und Bundesbehörden für die beantragte Maß​nahme bewil​ligte, zugesagte oder in Aussicht gestellte Geldleistungen sowie die für die Bewilligung zustän​dige Stelle anzugeben.


Kopien der Bewilligungsbescheide oder der ggf. vorliegenden Vorbescheide und schriftlichen Zusagen sind beizufügen.

4.4
Zuwendungen von Bundesländern


Hier sind alle von Behörden der Bundesländer für die beantragte Maßnahme bereits bewilligte, zugesagte oder in Aussicht gestellte Geldleistungen sowie die für die Bewilligung zuständige Stelle anzugeben.


Kopien der Bewilligungsbescheide oder der ggf. vorliegenden Vorbescheide und schriftlichen Zusagen sind beizufügen.

4.5
Andere öffentliche Zuschüsse


Hier sind alle von anderen öffentlichen Stellen (z.B. Landkreise, Städte etc.) für die beantragte Maßnahmen bewilligte, zugesagte oder in Aussicht gestellte Geldleistun​gen, soweit nicht von Bundesbehörden (4.3) oder Behörden eines Bundeslandes (4.4) bewilligt, sowie die für die Be​willigung zuständige Stelle anzugeben.


Kopie der Bewilligungsbescheide oder der ggf. vorliegenden Vorbescheide und schriftlichen Zu​sagen sind beizufügen.

Dem Antrag sind beizufügen:
-
Zusätzliche Begründungen und Erläuterungen.

-
Kopien der bereits vorliegenden Bewilligungsbescheide, Vorbescheide oder schriftli​chen Zusa​gen.

-
Bei jr. Personen


und Gesellschaften: Satzung

-
Bei Forschungsvorhaben:
Möglichst weitergehende Angaben über die wissen​schaftliche Ziel​setzung, das Arbeitsprogramm und ggf. Auswertungs- od. Anwen​dungsmöglichkeiten der Er​gebnisse, verantwortlicher Forscher, Rechtsform der For​schungseinrichtung.

Keine Beantragung im Jahr 2009 möglich!





Keine Beantragung im Jahr 2010 möglich!





Keine Beantragung im Jahr 2009 möglich!





Keine Beantragung im Jahr 2010 möglich!








